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Augsburg, 27.8.2025 
Nr. 35 

INHALT 

• Schulverband Fischach-Langenneufnach-Mittelschule Gebührensatzung für den 

Besuch der Offenen Ganztagsschule der Grundschule und der Gebundenen 

Ganztagsschule Mittelschule an der Grund- und Mittelschule Fischach-

Langennneufnach 

• Bekanntmachung über die Erteilung einer Baugenehmigung 
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Schulverband Fischach-

Langenneufnach-Mittelschule 

Gebührensatzung für den Besuch 

der Offenen Ganztagsschule der 

Grundschule und der 

Gebundenen Ganztagsschule 

Mittelschule an der Grund- und 

Mittelschule Fischach-

Langennneufnach  

 

Die Schulverbandsversammlung des 

Schulverbandes Fischach-

Langenneufnach-Mittelschule hat am 

28.07.2025 

 

- die Gebührensatzung für den 

Besuch der Offenen Ganztagsschule 

der Grundschule und der Gebundenen 

Ganztagsschule Mittelschule an der 

Grund- und Mittelschule Fischach-

Langennneufnach  

 

beschlossen. 

 

Das Landratsamt Augsburg macht als 

Aufsichtsbehörde (Art. 52 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 und Satz 2 KommZG) die Satzung 

gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG 

nachfolgend amtlich bekannt. 

 

Siehe Anlage 1. 

  

Augsburg, den 19.08.2025 

______________________________________________ 

 

Bekanntmachung über die 

Erteilung einer Baugenehmigung 

an  

 

Herrn 

Rainer Abenstein 

Am Gruberfeld 1 

86456 Gablingen  

 

Das Landratsamt Augsburg, Untere 

Bauaufsichtsbehörde, hat mit Bescheid 

vom 21.08.2025 Az.Nr. 2-1849-2025-

BA-110 folgende Baugenehmigung 

erlassen: 

 

1. Die Baugenehmigung für das 

Vorhaben "Erweiterung des bestehenden 

Einfamilienhauses und Neubau eines 

Poolhauses mit einem Pool, einer 

Wohneinheit, Outdoorküche und 

Wellnessbereich" auf den Grundstücken 

Fl.Nr. 1011/29, 1011/79, 1011/80 der 

Gemarkung Lützelburg entsprechend 

den mit dem Genehmigungsvermerk 

vom 21.08.2025 versehenen 

Bauvorlagen wird erteilt. 

 

2. Von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes "Lützelburg Nord - 2. 

Änderung" der Gemeinde Gablingen 

werden folgende Befreiungen erteilt: 

 

2.1 Die Erweiterung des 

Bestandshaus darf, wie beantragt, mit 

einem Flachdach anstelle des 

festgesetzten Satteldachs errichtet 

werden. 

 

2.2 Die Erweiterung des 

Bestandshaus darf, wie beantragt, mit 

einer Dachneigung von 2° anstelle der 

festgesetzten Dachneigung von 35 - 43° 

errichtet werden. 

 

2.3 Die Erweiterung des 

Bestandshaus darf, wie in den 

genehmigten Planunterlagen dargestellt, 

mit einer Flachdachabdichtung anstelle 

der festgesetzten Ziegeleindeckung 

errichtet werden. 

 

2.4 Die Erweiterung des 

Bestandshaus darf, wie in den 

genehmigten Planunterlagen dargestellt, 

ohne Firstrichtung errichtet werden. 

 

2.5 Die Oberkante Rohfußboden 

der Erweiterung des Bestandshaus darf, 

wie in den genehmigten Planunterlagen 

dargestellt, 0,73 m über dem 

Bezugspunkt nach dem räumlich 

geltenden Bebauungsplan anstelle der 

festgesetzten max. 0.35 m liegen. 

 

2.6 Die Erweiterung des 

Bestandshaus darf die festgesetzte 

Baugrenze, wie in den genehmigten 

Planunterlagen dargestellt, 

überschreiten. 

 

2.7 Das Poolhaus darf, wie 

beantragt, mit einem Flachdach anstelle 

des festgesetzten Satteldachs errichtet 

werden. 

 

2.8 Das Poolhaus darf, wie 

beantragt, mit einer Dachneigung von 2° 

anstelle der festgesetzten 35 - 43° 

errichtet werden. 

 

2.9 Das Poolhaus darf, wie in den 

genehmigten Planunterlagen dargestellt, 

mit einer Flachdachabdichtung anstelle 

der festgesetzten Ziegeleindeckung 

errichtet werden. 

 

2.10 Das Poolhaus darf, wie in den 

genehmigten Planunterlagen dargestellt, 

ohne Firstrichtung errichtet werden. 

2.11 Die Oberkante Rohfußboden 

des Poolhaus darf, wie in den 

genehmigten Planunterlagen dargestellt, 

0,73 m über dem Bezugspunkt nach dem 

räumlich geltenden Bebauungsplan 

anstelle der festgesetzten max. 0.35 m 

liegen. 

2.12 Das Poolhaus und die 

Terrasse dürfen die Baugrenze, wie in 

den genehmigten Planunterlagen 

dargestellt, überschreiten (ca. 400 m²). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 

eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden bei dem 

  

Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg in 86152 Augsburg 

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 

86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 

86152 Augsburg 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 

schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form 

möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! 

  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 

genannte Personenkreis Klagen 

grundsätzlich elektronisch einreichen. 

  

Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die bauaufsichtliche Zulassung 

eines Vorhabens, hat keine 

aufschiebende Wirkung (§ 212 a BauGB -

Baugesetzbuch-). 

Beim Landratsamt Augsburg kann 

jedoch nach § 80 Abs. 4 VwGO 
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(Verwaltungsgerichtsordnung) die 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

der Baugenehmigung oder beim 

Verwaltungsgericht Augsburg die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt 

werden. 

 

Hinweis zur Bekanntmachung  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 

dieser Bekanntmachung die Zustellung 

des obengenannten 

Baugenehmigungsbescheides an die 

betroffenen Nachbarn i. S. von Art. 66 

Abs. 1 S. 4 BayBO ersetzt wird; die 

Zustellung gilt mit dem Tag der 

Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 

Abs. 2 S. 6 BayBO). 

 

Die Akten des 

Baugenehmigungsverfahrens können zu 

den üblichen Geschäftszeiten beim 

Landratsamt Augsburg, 

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg, 

eingesehen werden. 

 

Augsburg, den 21.08.2025 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 

 

 

 



Jakob, Laura
Schreibmaschine
Anlage 1






